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Die Teilnahme an einem im Rahmen des Gesundheitsmanagements veranstalteten Fuß-
ballturnier stellt keine der Beschäftigung zurechenbare Verrichtung dar. 
 
§ 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 15.10.2019 – L 3 U 66/18 – 
Bestätigung des Urteils des SG Koblenz vom 13.03.2018 – S 15 U 100/17 
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 8/20 R - wird berichtet 
 

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung eines bei einem betrieblichen Fußballturnier 
erlittenen Unfalls als Arbeitsunfall. 
Der 1975 geborene Kläger ist bei der S GmbH in K beschäftigt. Das Unternehmen hat rund 
1.600 Beschäftigte. Das „S Gesundheitsmanagement“ lud mit einem Aushang und in anderen 
betriebsinternen Veröffentlichungen für den 26.5.2016 (Feiertag Fronleichnam) zum „S Team 
Cup“ ein. Darin heißt es u. a.: „…es ist wieder soweit und es wird das beste Fußballteam von S 
gesucht … Aufgefordert sind alle fußballinteressierten Mitarbeiter von S, die sich zu einer 
Mannschaft zusammenfinden und mitspielen wollen.“ Die Fußzeile des Aushangs lautete: „Ge-
schäftsführung und Betriebsrat gemeinsam für S“. Die Veranstaltung wurde finanziell aus dem 
Budget des „betrieblichen Gesundheitsmanagements“ unterstützt. Das Turnier fand am 
26.5.2016 von 10:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr auf dem Gelände eines Sportvereins statt. Etwa 60 
bis 70 Beschäftigte in 6 Mannschaften nahmen daran teil. Betriebsfremde Personen waren nicht 
an der Veranstaltung beteiligt. Ein Mitglied der Unternehmensleitung war zeitweise anwe-
send. Bei einem Fußballspiel im Rahmen des „S Team Cup“ prallte der Kläger mit einem 
Gegenspieler zusammen und zog sich dabei eine Tibiakopffraktur rechts zu. 
Der beklagte UV-Träger lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab. Widerspruch und 
Klage blieben erfolglos. 
Das LSG erachtet die Berufung als unbegründet. Bei dem Ereignis vom 26.05.2016 habe es 
sich nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt. 
Grundsätzlich sei der Kläger als Beschäftigter kraft Gesetzes nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII 
versichert. Auch habe er am 26.05.2015 einen Unfall erlitten. Seine Verrichtung zur Zeit des 
Unfalls habe aber nicht in einem sachlichen Zusammenhang zu seiner versicherten Tätig-
keit gestanden. Mit seiner Teilnahme am Fußballspiel am 26.5.2015 habe der Kläger offenkundig 
weder eine geschuldete noch eine vermeintliche Pflicht aus dem Beschäftigungsverhält-
nis erfüllt. Auch habe er kein unternehmensbezogenes Recht wahrgenommen was ebenfalls 
den Zusammenhang zu seiner versicherten Tätigkeit hätte herstellen können (wird ausgeführt, s. 
Rz. 21; vgl. Urteil des BSG vom 15.11.2016 – B 2 U 12/15 R – [UVR 05/2017, S. 270]). Die 
Bekanntmachung des Betriebsrats über die Ausrichtung des jährlich an Fronleichnam stattfin-
denden Fußballturniers begründe für die Beschäftigten weder eine Teilnahmeverpflichtung noch 
sei sie geeignet, einen dahingehenden Anschein zu erwecken (s. Rz. 22). 
Das Fußballturnier „S Team Cup“ sei auch nicht dem versicherten Betriebssport zuzurech-
nen, da es nicht im Rahmen der regelmäßigen, im zeitlichen Zusammenhang mit der betriebli-
chen Tätigkeit stehenden Betätigung der Betriebssportgemeinschaft der S GmbH stattgefunden 
habe. Schon die Einladung zu dem Turnier sei nicht von der Betriebssportgemeinschaft, sondern 
vom „S Gesundheitsmanagement“ ausgegangen und habe sich nicht an Teilnehmer des Be-
triebssports, sondern an „alle fußballinteressierten Mitarbeiter von S, die sich zu einer Mannschaft 
zusammenfinden und mitspielen wollen“ gerichtet. Zudem stünden sportliche Betätigungen, die 
nur einmal jährlich stattfinden, nicht in einem dem Ausgleichszweck entsprechenden zeitlichen 
Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit. Es fehle also der für versicherten Betriebs-
sport erforderliche Betriebsbezug (s. Rz. 23-24). 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/8060444/9997115/05_2017_06.pdf?nodeid=9997417&vernum=-2
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Die Teilnahme an dem unfallbringenden Fußballspiel könne auch nicht als betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung angesehen werden. Der „S Team Cup“ habe zwar mit Wissen, Billi-
gung und Unterstützung des Unternehmens stattgefunden, die Veranstaltung habe aber schon 
hinsichtlich des als mögliche Teilnehmer ins Auge gefassten Personenkreises nicht den 
Anforderungen des BSG an eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung entsprochen 
(vgl. zu den Kriterien Urteil des BSG vom 05.07.2016 – B 2 U 19/14 R – [UVR 11/2016, S. 681] 
– s. Rz. 26). Die Einladung sei an „alle fußballinteressierten Mitarbeiter von S, die sich zu einer 
Mannschaft zusammenfinden und mitspielen wollen“, gerichtet gewesen. Dies habe nur Perso-
nen angesprochen, die sich aktiv an den Fußballspielen beteiligen wollten. Die Teilnahme 
an der Veranstaltung habe somit schon nicht grundsätzlich allen Beschäftigten offen ge-
standen (s. Rz. 27-28). Das Fußballturnier sei auch nicht in ein Veranstaltungsprogramm 
integriert gewesen (s. Rz. 29-30). Ein Fußballturnier könne nur dann als betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung unter Versicherungsschutz stehen, wenn es im Rahmen einer Veranstal-
tung stattfinde, die alle Betriebsangehörigen, auch die nicht sportinteressierten, einbeziehe (vgl. 
Urteil des BSG vom 15.11.2016 – B 2 U 12/15 R – [UVR 05/2017, S. 270]). (R.R.) 

 
Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 15.10.2019 – L 3 U 66/18 – 
wie folgt entschieden: 
 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/6141369/7896754/11_2016_03.pdf?nodeid=7896761&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/8060444/9997115/05_2017_06.pdf?nodeid=9997417&vernum=-2
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